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als 55 bis 60 qm Grundfläche foll ein

A Turn- und Fechtfaal in keinem Falle

"”;fjäm' ; haben. Die Höhe diefer Räume foll,
. wo möglich, 4,4 bis 5,0 m betragen.

Fig. 439437) fiellt einen 218 qm halten-

den Turn- etc. Saal für ein Infanterie—

Regiment dar.

Die franzöfifchen Cafernen haben

: ‘—-" ebenfalls Fechtfäle, Infanterie-Cafernen
„„„ zuweilen deren mehrere, daneben aber
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„ 9 a 7 5 ? , 3 2 , 0 “2°" „ „ „_ auch (eigenthümlicher Weife) Tanzfäle.

';”— J ‘ ‘ !’ So befitzt z. B. eine unter d, 5 fkiz-

Tum_y Fechtfa_al_ und Küchengebäude zirte Cavallerie-Regiments-Caferne einen

für ein öfterreichifches Infanterie-Regiment 487). Fechtfaal von 110 qm und einen ca. 42 qm

Arch.= 7/' G’"5”» grofsen Tanzfaal.

5) \Vach-Locale, Gefchäftszimmer und Handwerkerf’cuben.

In jeder Caferne ift eine Wache erforderlich; die Gröfse der Wachftube wird

bei der geringfizen Wachfiärke (3 Mann) auf etwa 1qu bemeffen; bei einer Stärke

bis 12 Mann find 22 bis 25 qm erforderlich. In Oeflerreich-Ungarn werden auf je

3 Mann 1qu verlangt, wenn die Zimmerhöhe Sm beträgt; bei 3,5om Höhe aber

nur etwa 8,5 qm.

In der Nähe des VVach-Locales fell {ich wenigfiens eine kleine Arreftzelle von

8qm Grundfläche befinden; bei gröfseren Cafernen if’c es rathfam, mehrere folcher

Zellen vorzufehen. Gemeinfame Arrefie müffen einen Luftraum von 15 bis 16 qm
auf den Kopf gewähren.

Für ein Offiziers-Infpections-Zimmer genügt eine Grundfläche von 18 qm.

Gefchäftszimmer (Bureaus, Kanzleien) find erforderlich bei den Fufstruppen

und beim Train vom Bataillon an, bei der Artillerie von der Abtheilung (Batterie-

Divifion), bei der Cavallerie vom Regiment an aufwärts. Für das Deutfche Reich

gilt in diefer Beziehung die Beflimmung, dafs den Truppenkörpern, welche felb-

f’cändige Caffen-Verwaltungen haben, zwei Gefchäftszimmer: ein Commando-Bureau und

ein fog. Zahlmeif’ter-Bureau, in der Caferne zugetheilt werden, während Commando-

Stellen ohne Caffen—Verwaltung nur ein Bureau erhalten. Die Gröfse diefer Räume

liegt zumeift zwifchen 20 und 40qm‚
In Oefterreich—Ungarn beanfprucht jeder Regimentsftab der Infanterie und

Cavallerie 6 Kanzleien: 4 einfenftrige und 2 zweifenflrige (einfchl. 2 Kanzleien der

Verwaltungs-Commiffion), der Regimentsftab der Artillerie 3 einfenftrige und eine

zweifenfirige Kanzlei, jeder Batterie-Divifionsf’tab aber 4 oder 5 Kanzleien (wovon

2 oder 3 Verwaltungs—Kanzleien). Hierbei wird im Allgemeinen das zweifenltrige

Zimmer in einer Gröfse von 25 bis 32qm, das einfenltrige in einer folchen von

15 bis 24 qm vorausgefetzt.

Für jeden befiandsmäfsigen Schneider, Schulter und Sattler (Riemer) —- in

Deutfchland >>Oekonomie-I-Iandwerker« genannt — wird in deutfchen Cafernen eine

Werkftätten—Grundfläche von 8qm‚ bei wenigftens 3,5m Zimmerhöhe, angetragen, wo—

bei zugleich das Raumbedürfnifs für die Hilfsarbeiter berückfichtigt ift.

457) Nach: GRUBER, a. a. O., Bl. 5.
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In Oef’terreich-Ungarn rechnet man an Werki’tättenraum 12 bis 15 qm für eine

Compagnie, 21 bis 25qm für eine Batterie und 32 qm für eine Schwadron.

Da Bügelöfen, aus Gefundheitsrückfichten, in den W'erkfiätten felbit nicht zu

dulden find, fo ift für diefelben —- wenn fie nicht etwa auf einem Corridor auf-

geftellt werden können _ ein befonderer Raum zu befohaffen.

Dem Bataillonsßüchfenmacher if’t eine 30 bis 35 qm grofse \Verkftätte mit

Schmiedefeuer (defshalb im Erdgefchofs oder Sockelgefchofs anzuordnen) und eine

vollkommen trockene Waffenkammer von 10 qm zuzutheilen.

Ueber Befehlagfchmieden wird unter 10 das Erforderliche gefagt werden.

6) Aborte und Piffoirs, Afche- und Kehricht-Gruben.

Die Gröfse der Aborte und Piffoirs wird nach dem Grundfatze bemeffen, für

je 20 bis 25 Mann einen Abortfitz und einen Piffoirl’tand zu fchaffen. Für erfteren

iit 0,9 m Breite, für letzteren wenigftens 0,5 m Länge der Rinne in Anfatz zu bringen.

Aufserdem find herzuf‘cellen: für je IO bis 20 Unteroffiziere ein abfchliefsbarer Sitz,

ferner für Verheirathete und für Offiziere die ihrer Anzahl entfprechenden Ein-

richtungen.

Nach preufsifchen Vorfchriften werden die Aborte nicht in den Wohngebäuden

geduldet, fondern in abgefonderte, leichte Baulichkeiten auf dem Hofe verwiefen;

bei den fächfifchen Cafernen dagegen waren fie von jeher in den Wohngebäuden

felbfi, und man hat diefe Einrichtung, unter Beobachtung umfaffender Vorfichts-

mafsregeln und Verbefferungen, auch in den neuel’ten Cafernen beibehalten.

Fiir Oef’rerreich-Ungarn werden bezüglich der Unterbringung der Aborte an

mafsgebender Stelle die folgenden Gefichtspunkte aufgeftellt. Für Cafernen, welche

nur aus ebenerdigen Gebäuden belieben, find die Aborte in befondere Gebäude zu

verlegen. Bei mehrgefchoffigen Gebäuden, deren Bewohnerfchaft Dienfi in Stallungen

zu verrichten hat, und bei folchen für Fufstruppen, die höchftens drei bewohnte

Gefchoffe haben und deren Zimmer in der Nähe der Treppen liegen, werden eben-

falls gefonderte Abortgebäude empfohlen, oder es find die Aborte wenigftens nur

in den Erdgefchoffen der \Nohngebäude zu errichten. Corridor-Cafernen mit mehr

als zwei bewohnten Gefchoffen und wenigen Treppen, in welchen alfo die Bewohner

ungewöhnlich lange Wege nach den abgefonderten Aborten zu machen hätten, er-

halten in allen Gefchoffen Aborte.

Bezüglich der Abort-Einrichtungen”*‘) if’c hervorzuheben, dafs alle diejenigen,

welche ein eingehendes Sachverf’cändnifs oder auch nur eine befonders fchonende

Behandlung verlangen, bei Mannfchafts-Aborten unbedingt auszufchliefsen und

höchftens bei den wenigen für die Offiziere und die Familien beftimmten Aborten

zuläffig find.

Hinfichtlich des Syftemes der Anlage laffen lich allgemein giltige Vorfchriften

nicht geben. Hat der Garnifonsort eine rationelle Stadtentwäfferung, fo wird in

der Regel der Anfchlufs an diefe geboten fein. In allen Fällen if‘t die alsbaldige

Entfernung der Abfallftoffe aus dem Bereiche der Caferne zu erfireben. Sollte

diefe unmöglich fein, fo mufs wenigftens die Trennung der fetten von den flüffigen

Stoffen und die Desinficirung fo bald als möglich bewirkt werden. Piffoirs, welche

in Wohngebäuden liegen, follten mit bef’tändiger Wafferfpülung verfehen fein.

438) Siehe hierüber Theil III, Band 5 diefes !H3ndhucln35' (Ahfchn. 5, D: Aborte und Piffoirs).
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Aborte

und

Piffoirs.
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7 In den älteren Cafernen hatte zumeifit[] Fig. 440.

! Querfchnitt.

|

das Tonnen-Syfiem‘“”) in feiner einfach-
ften Geltalt Anwendung gefunden; zu-
weilen hat man auch die Trennung der
flüffigen von den fefien Fäcalien durch
Siebmauern in den Gruben 490) bewirkt
und die desinficirte Flüffigl_<eit recht oft
ausgepumpt oder ununterbrochen abge—
leitet. Von den neueren Reinigungs—

methoden wird die der Wafferfpülung und

das Lz'crnur'fche Verfahren in Cafernen

wohl nur dann Eingang finden, wenn dies

im Anfchlufs an eine fchon beftehende
Stadtentwäfferung gefchehen kann.

Die normale Einrichtung der Abort-

gebäude preufsifcher Cafernen befland in

neuerer Zeit in verbefferten Tonnen-

Aborten, mit Lüftung des Abortraumes

fowohl, als auch der Tonnen. Fig. 440

u. 441 fiellen ein folches rnit Lüftungs-
fchornftein verfehenes Abortgebäude im

Grundrifs und Durchfchnitt dar.

In neuef’ter Zeit wendet man fich in

Preufsen auch dem Silvern’fchen Abort-
Syftem zu, das feit 1873 in den fäch-

fifchen Cafernen eingeführt ii‘c und fich
gut bewährt hat 491). Für die Mannfchafts-

’in ‘; ‚’ ? 5 ‘ $ij ‚° ? ‘f ’? 2;°" Aborte wendet man Aborte rnit Sammel-
rohr an, welche in der urfprünglich von

}”ennz'ngs angegebenen Conflruction in

Theil III, Band 5 diefes »Handbuches«

(Art. 325, S. 260) befchrieben worden find. Den Offiziers—Aborten giebt man
Porzellanbecken mit Rundfpülung.

Aiii.é Im Hofbereiche mufs eine Caferne für jede Compagnie oder für je 2 Com-

u. Kehrichr- pagnien eine Afchegrube und eine Kehrichtgrube oder einen Müllkaflen von 2,5 bis

gut”” 6,0 cbm Faffungsvermögen haben. Bei Sammelheizungen wird oft eine Afchegrube
für jedes Wohngebäude genügen. Ueber Conflruction und Einrichtung folcher Be-

hälter ift im gleichen Bande diefes »Handbuches« (Art. 178 u. ff., 5. 151 u. ff.)

das Erforderliche zu entnehmen.

   

Grundrifs. 
 

.
7.
00

  
Abortgebäude für ein Bataillon in preufsifchen

Cafernen.

7) Magazine für Kleidungsfiücke etc.

Detähe Die Aufbewahrung der den Truppen überwiefenen Erfatz- und Vorraths-

Montirungs- bekleidungen und Ausrüf‘cungsftücke, Gefchirre, Stallfachen etc. gefchieht in der
kammern.

459) Siehe Theil III, Band 5 diefes »Handbuches‘, Kap. 26: Fäcal-Tonnen.

490) Siehe ebendaf.‚ Kap. 25, b: Trennung der fefi:en von den flüffigen Stofl'en.

45”) Siehe ebendaf„ Art. 444 (S. 351). — Bezüglich fonfi:iger etwa in Verwendung zu bringender Desinfcctions-Einrich-

tungen liche ebendaf.‚ Kap. 18.
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Regel im Bereiche der Cafernen. Die Aufbewahrungsräume werden in Deutfch-

land Montirungs-Kammern, in Oefterreich—Ungarn Magazine genannt. In fo weit die

Waffen für die Kriegsveri’rärkung den Truppen fchon in Friedenszeiten überwiefen

find, findet deren Aufbewahrung gleichfalls in den Montirungs—Kammern ftatt.

In der Vorausfetzung, dafs diefe Kammerräume eine Höhe von 3,25 bis 3,75 m haben, ift nach

deutfchen Vorfchriften zu gewähren:

a) Jedem InfanterieRegimente: a) zur Aufbewahrung von Rohmaterial und der aus diefem ange—

fertigten Bekleidungs- und Ausrüfiungsfiücke, bis zur Ausgabe an die Bataillone, ferner der Vorräthe für

das Erfatz-Bataillon und. etwa aufzuftellende Garnifons—Truppen eine Regiments-Kammer von 200 qm Grund—

fläche; b) für jedes Landwehr-Bataillon 60 oder 130 oder 160 qm, je nachdem das Bataillon 406 oder 806

oder 1006 Köpfe zählen foll. '

B) Jedem Infanterie—Bataillon eine Bataillons-Kammer von 80 qm.

T) Jedem Jäger-Bataillon eine folche von 15001111.

8) Jeder Infanterie- und Jäger-Compagnie eine Compagnie-Kammer von 50 qm.

9) Jedem Landwehr-Bezirks-Commando für jedes aufzufiellende Landwehr-Bataillon 80 oder 160 oder

190 qm, je nach der oben angegebenen Mannfchaftszahl.

C) Jedem Cavallerie-Regiment: a) eine Regiments-Kammer von 180 qm; 5) für jedes aufzuftellende

Referve—Cavallerie-Regiment eine Kammer derfelben Gröfse.

11) Jeder Escadron eine Escadron-Kammer von 75 qm.

0) Jedem Feld-Artillerie-Regiment eine Regiments-Kammer von 200 qm.

r) Jeder Feld-Artillerie-AbtheHung 30 qm.

1.) Jeder Feld-Batterie 60 qm, jeder reitenden Batterie 70 qm.

1) Für jede im Kriegsfall zu formirende Colonne 35 qm; für jeden neu aufzuftellenden Stab 25 qm.

p.) Jedem Fufs—Artillerie-Regimente 120 qm. _

v) Jedem Fufs-Artillerie-Bataillon im Regiments-Verbande 90 qm, auferhalb deffelben aber 120 qm.

&) Für jedes Fuß-Artillerie-Bataillon der Landwehr 80 qm.

0) Jeder Fufs-Artillerie—Compagnie 65 qm.

112) Jedem Pionier—Bataillon 340 qm.

p) Jeder Pionier-Compagnie 40 QM.

c) Jedem Train-Bataillon und jeder felbfiändigen Train-Compagnie 23 qm für je 100 Mann der

Kriegsfiärke.

1) Jeder Train-Compagnie im Bataillons-Verbande 50 qm.

In Oeiterreich-Ungarn beanfprucht jede Infanterie— und Jäger—Compagnie ein Magazin von 27 qm

Grundfläche.

Da jedes öfterreichifche Infanterie-Regiment 5 Feld—Bataillone aufftellt, fo find beim Ergänzungy

Bataillons-Cadre jedes Regimentes grofse xAugmentations—Magazinear erforderlich, und zwar für Monturen

mit 380‘1'n Grundfläche; für Fufsbekleidung, Rüftung und Feldgeräth mit 130 qm; für Waffen mit 104 qm;

für Waffenübungs—Vorrath mit 65 qm Grundfläche. Außerdem noch ein Local fiir »Manipulatiom von 60 qm.

Der Regimentsftab hat , neben dem eigentlichen Stabs—Magazine von 27 qm, einen Magazins-Raum

für Fafl'ungen von 36 qm und ein Magazin für Pferderiiftung und Feldfchmiede von 18 qm nöthig. Eines

der letztgenannten Gattung, aber nur 15 qm grofs , in noch dem Referve-Commando (4. und 5. Bataillon)

zuzutheilen.

Die Magazine eines Cavallerie-Regiments-Stabes find die gleichen, wie bei der Infanterie; ein Escadrons—

Magazin iß 45 qm grofs. Die 4 Augmentations-Magazine des Regimentes erfordern zufammen 228 qm.

Eine Feld-Batterie hat einen Magazins-Raum für Monturen, Rüftung und Feldgeräth von 32 qm und

einen folchen für Materialien von 18 qm; für eine reitende Batterie wird erf'terer auf 40 qm vergröfsert.

Die 5 Aügmentations-Magazine eines Feld-Artillerie—Regimentes verlangen zufammen 1070 qm Grundfläche;

aufserdem jeder Munitions-Colonnen—Cadre 32 qm.

Das Magazin einer Feld—Compagnie der Genie—Truppe erfordert 36 qmY das einer Feld»Compagnie

der Pionier-Truppe aber 54qm. Aufserdem find einem Genie—Feld-Bataillon noch 185 qm, einem Pionier-

Feld-Bataillon aber 296 qm Magazins—Grundfläche zuzutheilen (ungerechnet das Magazin für 8 Kriegsbrücken-

Equipagen).

459.
0efterr.-ung.

Magazine.



460.

Treppen

und

Flure.

461,

Gänge.

462.

Raum-

erfordernlfs

f. d.

Stallungen.

492

8) Treppen, Flure und Gänge.
Treppen, Flure und Gänge find diejenigen Theile eines Cafernen—Baues, in

welchen der lebhaftefte‚ zuweilen fogar ein maffenhafter Verkehr fiattfindet und die
defshalb befonders widerftandsfähig, entfprechend geräumig und gut erleuchtet fein
miiffen. Wird eine Treppe nur von der Mannfchaft einer Compagnie benutzt, fo
wird fie 1,5 bis 2,0m breit gemacht; find dagegen mehrere Unterabtheilungen auf
eine gemeinfame Treppe angewiefen, fo giebt man diefer in der Regel nicht weniger
als Sm Breite. Treppen, welche nur zu gewöhnlichen Kellergelaffen führen, find
unter Umf’cänden mit Im breit genug. Einfache Grundrifsformen find zu bevor-
zugen, Wendelftufen möglichft zu vermeiden.

Während fich die Treppen der meiften älteren Cafernen durch grofse Stufen—
höhen und Steilheit der ganzen Anlage fehr unvortheilhaft auszeichnen, legt man
gegenwärtig mit Recht mehr Gewicht auf bequeme Steigungsverhältniffe. So haben
z.B. die neueren fächfifchen Cafernen-Treppen 150m Steigung bei 42 cm Auf-
tritt_ Für öfterreichifche Cafernen wird empfohlen, fich an die bekannte Formel
5 + 2 k : 63 Centimeter zu halten und dabei die Stufenhöhe /z bei bewohnten Ge—
fchoffen nicht über 166111 zu nehmen, während fie für Keller- und Dachboden-Treppen
bis auf 216m vergröfsert werden darf. Die Treppen find Prets aus feuerfeften
Materialien zu erbauen.

Werden in Cafernen-Gebäuden längere Gänge nothwendig, fo dürfen diefe in
der Regel nur neben einer Aufsenmauer liegen, alfo Seitengänge oder Seiten-
Corridore fein. Mittel—Corridore find in den dicht belegten Gebäudetheilen, welche
die Mannfchaftsftuben enthalten, unbedingt zu verwerfen, weil es ihnen an Licht
und Luft fehlen mufs. »

In deutfchen Cafernen follen jene Seiten-Corridore wenigflens 2111 Breite er-
halten. In den öfierreichifchen Cafernen für Fufstruppen follen die Gänge auch
gefiatten, die cafernirende Truppe in zwei Gliedern aufzufiellen (zu Befichtigungen,
nicht zu Uebungen), und es ift daher für je 2 Mann des gefammten Standes eine
Ganglänge von 0,75!!! zu rechnen; die Breite mufs in diefen Theilen der Gänge
wenigf’tens 2,7m fein. Wenn jedoch die Anordnung der Wohnräume dergleichen
Gänge zur Herftellung der Verbindungen nicht erfordert, fo brauchen fie nur in
einzelnen Gefchoffen vorhanden zu fein oder können auch, als leicht gebaute
Veranden, den Gebäuden vorgelegt werden. Wenn in öfterreichifchen Cafernen die
Wafchtifche auf den Gängen aufgef’tellt werden follen, müffen diefe letzteren wenigf‘cens
3,16m Breite erhalten. '

9) Pferdeftälle nebft Zubehör.
Unter Bezugnahme auf Theil IV, Halbbd. 3 diefes »Handbuches< (Abth. IV,

Abfchn. I, A, Kap. 2: Pferdeflälle etc.) ifit hier fpeciell über Militär-Pferdeftälle noch
das Folgende zu bemerken. Das. Raumerfordernifs berechnet fich nach den bisher
geltenden preufsifchen Vorfchriften über die Abmeffungen der Pferdeftälle auf 39 cbm
für ein Pferd bei Annahme flacher Stalldecke. In gewölbten Ställen vermindert fich
diefer Luftraum etwas, mehr oder weniger, je nachdem Kreuzgewölbe, böhmifche
Kappen oder preufsifche Kappen auf Gurtbogen oder Eifenträgern zur Ausführung
kommen. Die neueren fächfifchen Stallungen gewähren 44 cbm Luftraum. In Oefter—
reich-Ungarn werden mindeflens 34 Ohm gefordert, in England dagegen 45 cbm. Hier-
bei beträgt die Breite eines Pferdeftandes, bei Anwendung von Latirbäumen, in
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neueren preufsifchen Cafernen 1,60 m (in älteren nur 1,57 m), in fächfifchen 1,70 m, in

öfterreichifchen 1,58 m, in englifchen 1,68 m; die Länge aber nach den noch geltenden

dienftlichen Vorfchriften 3,24 m, nach neueren Ausführungen aber 3,45 m, in lächfifchen

Stallungen 3,20 m, in öfterreichifchen 3,10, in englifchen 2,90 m. Die Höhe foll nach

preufsifcher Vorfchrift 4,71 m betragen-, wenn ein Stall jedoch nur für einige wenige

Pferde erbaut wird, oder unter befonderen localen Verhältniffen, if’c eine Verringerung

der Höhe, jedoch niemals unter 3,77 m, zuläffig.
Die älteren militärifchen Stallgebäude hatten, fait ausnahmslos, ein Obergefchofs

—— entweder zu Wohnungszwecken ausgebaut oder als Futter—Magazin zu benutzen —

trotzdem aber nur hölzerne Decken. In neuerer Zeit ordnet man grundfätzlich nie

mehr Wohnräume, nicht felten jedoch noch Futterböden über den Stallungen an,

wölbt diefe letzteren aber auch in diefem Falle ftets ein. Daneben gewinnt jedoch der

Fig. 442. Fig. 443.
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Stallbau nach dem Pavillon-Sylteme,
d.h. derjenige, bei welchem der Fuurageboden

Stallraum unmittelbar, ohne Zwifchen-

decke, unter dem doppelwandig her-

gef’tellten Dache liegt, immer mehr

Boden. Diele Anordnung ermöglicht,

mit geringen Koflen einen grofsen
inneren Luftraum zu umfchliefsen, &

eine vollkommen gleichmäßige gute
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finden zu laffen, hauptfächlich aber die

bewährtefien Syfteme der Lüftung“’£)

 

 
 

       

 

ohne Schwierigkeit einzuführen.

Fig. 444 u. 445 fiellen das Sy— Fig. 445. Gmdriß_

item des uberwolbten Stalles einer in

den jahren 1868—70 für reitende Ar-

tillerie erbauten preufsifchen Caferne

dar, bei welchem insbefondere die

mmmm ? ‘.f’ 
492) Siehe Theil IV, Halbbd. 3 diel'es »Hand-

buchesl, S. 10. \ Stallung einer preufsifchen Artillerie—Caferne.
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Conflruction der Kreuzkappen mit Stich nach aufsen, um die Lüftung zu begünfiigen,
bemerkenswerth if’t.

In Fig. 443 ift der Querfchnitt eines neueren fachfifchen Stallgebäudes wieder-

gegeben.

Die das Dachwerk mittragenden Säulen und die Pilaren find von Gufseifen, eben fo die Krippen-

tifche mit zwei Futtermufcheln*“). Die Erleuchtung des Stalles erfolgt durch Fender 11,11 in der Be—

dachung des Mittelganges, die zugleich die gründlichf’te Lüftung ermöglichen. Aufserdem befinden [ich

noch Lüftungsfenfter &, b in den von den Säulen getragenen Wandflächen (, [ des Mittelfehifi'es, dicht über

dem Anfall der feitlichen Pultdächer. Die durch die Stülpdecken d, 11 und .Wände [, : hergeftellten ge-

fchloffenen Räume unter den Dachflächen dienen keineswegs als Aufbewahrungsgelaffe, fondern follen nur

durch ihre ruhenden Luftfchichten zur Erhaltung gleichmäfsiger Wärme im Stalle beitragen.

Einen Stall ohne Zwifchendecke (öftcrreichifcher Typus) zeigt ferner Fig. 442.

Bei demfelben iPc nicht nur das Dach, fondern find auch die flützenden Säulen,

nebf’c Zubehör, von Holz. Ueber ganz hölzerne Stallungen oder Stallbaracken, die

nur als Noth- oder proviforifche Unterkünfte errichtet werden, wird am Schluffe

diefes Kapitels (unter c) Einiges nachgetragen werden.

Das entfchiedene Beftreben‚ welches man bei allen neueren Cafernen-Bauten

bemerkt, den Anforderungen der Gefundheitspflege gerecht zu werden, befchränkt

fich nicht auf die Wohngebäude, fondern hat fich, mit Recht, auch auf die Stall-

gebäude ausgedehnt. Es kommt vor Allem darauf an, dafs für einen gegebenen

Rauminhalt des Stalles die von der reinen äufseren Luft umfpülten Aufsenflächen

der raumeinfchliefsenden Wände und Decken zu einem Maximum, die inneren, von

der verdorbenen Stallluft bef’cändig beriihrten Wandflächen dagegen zu einem Minimum

werden; fodann aber auch die inficirbaren und die verbrennlichen Baufioffe, wenig—

ftens aus dem Stallinneren, wo möglich ganz zu verbannen.

Als ein vorzügliches Ergebnifs der Arbeiten auf diefem Felde fei hier in

Fig. 446 die Stallanordnung nach dem Syftem Gruäer-Völckner (erftmalig ausgeführt

in Wien 1880) wiedergegeben“”)‚ die auch für
Flg' 446' die klimatifchen Verhältniffe der deutfchen Gar-

nifonen ganz geeignet fein dürfte.

Wände und Decke diefes Stalles find zu einem einzigen

Conftructionstheile zufammengezogen, der aus ovalbogem

förmigen Eifenrippen mit dazwifchen gefpannten Backftein-

kappen gebildet wird. Abgefehen von einigen Spannftangen

zwifchen den Rippen. ift der Stallraurn völlig frei und leer von

jedem Conflructionstheile, wie folche bei den meiften Stall»

anordnungen den Raum beengen und namentlich dem Staube

 

und Schmutze Ablagerungsflächen darbieten; nirgends ill; hier

ein Winkel, in welchem die Luft [till flehen könnte. Die

Stall-Syfiem Gf'uÖt’f-Vä/flc’wf- gründlicth Reinigung durch kräftige Wafferftrahlen, ja fogar

“350 n— Gr. — wo es rathfam erfcheinen follte — durch Ausflammen

mittels Fackeln, kann angewendet werden, ohne dafs man zu

fürchten hat, das Gebäude dadurch zu befchädigen. Die in Fig. 446 angenommenen Hauptmafse können

felbflverftändlich nach Bedarf verändert werden; hier find fie (Stallweite und lichte Höhe) nur deswegen

denen in Fig. 442 gleich gefetzt werden, um einen unmittelbaren Vergleich beider Syf’ceme zu ermöglichen.

Dafs (liefer Vergleich in conftructiver und gefundheitlicher Hinficht zu Gunfien des neuen Syftemes ausfällt,

wird hier keines ausführlichen Beweifes bedürfen; nach Verficherung der Erfinder find aber auch die Bau—

kof’cen in diefem Falle nicht höher, als in jenem, wenn Fufsboden und innerer Ausbau diefelben bleiben.

 

493) Siehe Theil IV, Bd. 3 diefes rHandbuches«, Fig. 31 (S. ax).

49*) Nach: GRUBER, F. Der Cafernenbau in [einem Bezuge zum Einquartierungs-Gefetze. Wien 1880.
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Anitatt durch Chamotte-Rohre im Dachfirl't kann die Lüftung auch erforderlichen Falles durch

Dachreiter, wie in Fig. 446 punktirt angedeutet, vermittelt werden.

Einige technifchen Einzelheiten diefes Syftemes werden unten, bei Darftellung der in gleicher Weife

confiruirten Mannfchafts—\Vohngebäude, zur Sprache kommen.

Die—Anordnung der Stände findet in den meiften Cafernen-Stallungen nach

der Länge des Gebäudes fiatt, und zwar in zwei Reihen, zwifchen welchen ein breiter

Mittelgang liegt; einfache Längsreihenftellung kommt feltener, nur etwa in Offiziers-

Pferdefiällen (und in Marode-Ställen), vor. Dem Uebelftande, welcher der Längs-

reihenftellung, bei gewöhnlicher Ausführung, leicht anhaftet — dafs fie das fchnelle

Verderben der Umfaffungen, durch Einleiten des Mauerfrafses, herbeiführt — fucht

man durch Verblenden der inneren Mauerflächen mit Chamotte—Steinen oder Klinkern,

wenigftens bis über Pferdekopfhöhe, und durch Ifolir-Luftfchichten in den Mauern

entgegenzuwirken. Sind dabei noch die Umfaffungsmauern nicht von Fenfieröffnungen

durchbrochen (wie in Fig. 443), fo kühlen fie nicht fo flark aus, als im entgegen-

gefetzten Falle, und condenfiren daher weniger Wafferdunfl.

Befonders werthvoll ift aber die Längsreihenftellung für militärifche Verhältniffe,

weil fie die Beauffichtigung der Pferde und der Dienfiverrichtungen mehr erleichtert,

als jede andere Stalleintheilung. Dazu kommt, dafs die breiten Mittelgänge zum

Exerciren kleiner Abtheilungen (Rekruten) benutzt werden können; alfo der Aus-

bildung der Truppe einmal hierdurch, dann aber auch weil fich die Pferde bei diefer

Gelegenheit an W'affenlärm und Commando-Rufe gewöhnen, aufserordentlich förder-

lich find.

Diefer Mittelgang ift in preufsifchen Ställen 4,00 bis 4,25 m, in fachfifchen 5,00 m,

in öfterreichifchen mindeftens 3,16 m, in englifchen 4,27 m breit.

Dienftliche Rückfichten empfehlen, die Pferde einer Escadron, nebft zugehörigen

Offizierspferden, in einem Stallgebäude unterzubringen. Es ift dies aber zugleich, in

der Regel, die gröfste Anzahl Pferde, welche man in diefer Weife vereinigt. Aus-

nahmen kommen allerdings zuweilen bei Train-Bataillonen vor, für deren Gefammt-

friedensf’tand an Pferden unter Umftänden ein einziges Stallgebäude dienen mufs.

Wenn auf Grund vorf’tehender Angaben die für ein Stallgebäude nöthige Grund-

fläche aus der gegebenen Pferdezahl ermittelt werden foll, fo if’c dabei noch zu be-

rückfichtigen, dafs jeder Schwadron wenigf’cens 2 Lehmftände eingeräumt werden

müffen; dafs ferner —— wenn zunächft nur die Längsreihenftellung ins Auge gefafft

wird —— das Gebäude in wenigf’tens 2, beffer aber in 4 Abtheilungen (entfprechend

den 4 Zügen der Schwadron) getheilt fein mufs und diefe Trennung durch Ein-

fchaltung von Vorfluren gefchieht, welche fich durch die ganze Tiefe des Gebäudes

erfirecken und eine in der Längenrichtung des letzteren gemeffene Breite von 4,70

bis 5,05 m (in Oefterreich—Ungarn mindeftens 3,16 m) erhalten. Diefen Vorfluren ent-

fprechen die Eingänge; in ihnen findet ferner die \Vafferentnahme fiatt; fie nehmen

gewöhnlich auch die Futterkaf’cen und endlich auch die Treppen auf, wenn fich über

den Stallräumen ein Dachgefchofs befindet.

Für die Lagerflätten der Stallwache ift — wenn diefelben nicht ebenfalls in

den Vorfluren Platz finden — durch Hinzufügung einer Pferdeftandbreite (oder zweier
dergleichen) zu dem ermittelten Bedürfniffe Raum zu fchaffen.

Fig. 447 ftellt einen Theil des Grundriffes eines Escadron—Stallgebäudes bei

Dresden dar (zu Profil in Fig. 443 gehörig), und zwar die Abtheilungen für die

Offiziers-Pferde und für den I. Zug.

465.

Stände,

Gänge und

Vorflure.
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g- Treppe Zum Heu- U. Str0h- Oefterreichifche Batterie—Stellung 495). g. Treppe zum Heu— u. Stroh-

Magazin der Offiziere. Arch _ 7 Gruöef Magazin der Batterie.

Jede Zugftallung hat 36 Pferdeftände, der ganze Escadron-Stall mithin deren 144 einfchl. der Lehm—

fl.ände; außerdem für OffiziersPferde 12 gewöhnliche und 2 Laufftände (bares). Die Eingänge von den

Fluren in die Stallabtheilungen find durch Schiebethore verfehliefsbar.

Weitere Beifpiele deutfcher Längsreihen-Stallungen find unter 3 gegeben.

Einen öfterreichifchen Entwurf495) eines Stallgebäudes für den Friedensftand

einer Feld-Batterie zeigt Fig. 448. Dem eigentlichen, nach dem Profil Fig. 446 zu

erbauenden Stalle fchliefst fich auf jedem Flügel ein zweigefchoffiger Bau an, der

Hafer-‚ Sattel- und Pferderül’tungs-Kammern aufnimmt.

In Frankreich fcheint gegenwärtig der vierreihige Stall (écurz'z gare), wie er

in Fig. 449 fchematifch dargeftellt ifl, in militäri

fchen Kreifen den meifien Beifall zu finden.

Das Mittelfchiff ift in der Regel von den Seitenfchiffen

nicht durch volle Mauern, fondern durch Bogenftellungen ge-

trennt, wobei jedoch die Oeffnungen zwifchen den Schäften

der letzteren bis über Pferdekopfhöhe zugefetzt werden müfi'en,

damit fich die Pferde gegenfeitig nicht fehen und der zur Lüftung

unentbehrliche Zug fie nicht direct treffen kann.

Die Abmeffungen, in welchen bisher diefe vierreihigen Ställe

ausgeführt worden find, bewegen fich in folgenden Grenzen:

Breite 8 des Mittelftalles von 9,00 bis 9,50 m,

» & eines Seitenftalles » 5,50 bis 6,15m‚

Höhe 111 der Aufsenmauer des Seitenftalles 3 bis 4m‚

» h2 des Seitenftalles beim Anfall an den Mittelbau

Fig. 449.

 

  
Franzöfifche Stallung. 4,00 bis 6170 my

(ECWÜ g„„J » H der Mittelftallwände von 5,0 bis 7,70 m.

 

W5) Nach: GRL'BER, F. Beifpiel für die Anlage einer Artillerie-Caferne etc. Wien 1880. Bl. 4.


